
 
 
Einundzwanzigste Satzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung des 
Landkreises Gießen 
 
 

Artikel I 
Änderung der Abfallgebührensatzung 

 
 
Die Abfallgebührensatzung des Landkreises Gießen vom 3. November 2003, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 9. Dezember 2024, wird wie folgt geändert: 
 
 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Buchstabe a) wird der Betrag „164,23 €/t“ durch den Betrag 

„175,52 €/t“ ersetzt. 
 
bb) In Buchstabe b) wird der Betrag „62,51 €/t“ durch den Betrag 

„72,03 €/t“ ersetzt. 
 
cc) In Buchstabe c) wird der Betrag „88,69 €/t“ durch den Betrag  
 „87,60 €/t“ ersetzt. 
 
dd) In Buchstabe d) wird der Betrag „10,16 €“ durch den Betrag  
 „8,19 €“ ersetzt. 
 

 
2. § 4 wird wie folgt geändert: 

 
a)  Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Der Betrag „51,00 €“ wird ersetzt durch den Betrag „55,20 €“, 
 
bb) der Betrag „105,00 €“ wird ersetzt durch den Betrag „114,00 €“, 
 
cc) der Betrag „93,00 €“ wird ersetzt durch den Betrag „102,00 €“, 
 
dd) der Betrag „193,20 €“ wird ersetzt durch den Betrag „211,80 €“, 
 
ee)  der Betrag „181,20 €“ wird ersetzt durch den Betrag „199,80 €“, 
 
ff)  der Betrag „378,00 €“ wird ersetzt durch den Betrag „411,60 €“, 
 
gg)  der Betrag „845,40 €“ wird ersetzt durch den Betrag „933,60 €“, 
 
hh)  der Betrag „1.720,80 €“ wird ersetzt durch den Betrag 
  „1.897,20 €“. 



b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Der Betrag „32,40 €“ wird ersetzt durch den Betrag „35,40 €“, 
 
bb) der Betrag „61,20 €“ wird ersetzt durch den Betrag „66,60 €“. 

 
 
c) Abs. 8 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Der Betrag „70,00 €“ wird ersetzt durch den Betrag „76,00 €“, 
 
bb)  der Betrag „128,80 €“ wird ersetzt durch den Betrag „141,20 €“, 
 
cc) der Betrag „252,00 €“ wird ersetzt durch den Betrag „274,40 €“, 
 
dd) der Betrag „1.147,20 €“ wird ersetzt durch den Betrag  

„1.264,80 €“. 
 
 

3. § 8 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Buchstabe a) wird der Betrag „204,00 €/t“ durch den Betrag 

„214,00 €/t“ ersetzt. 
 
bb) In Buchstabe k) wird der Betrag „186,00 €/t“ durch den Betrag 

„198,00 €/t“ ersetzt. 
 
cc) In Buchstabe t) wird der Betrag „480,00 €/t“ durch den Betrag 

„514,00 €/t“ ersetzt. 
 
dd) In Buchstabe v) wird der Betrag „204,00 €/t“ durch den Betrag 

„469,00 €/t“ ersetzt. 
 
ee) In Buchstabe w) wird der Betrag „219,00 €/t“ durch den Betrag 

„231,00 €/t“ ersetzt. 
 
 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Der Betrag „103,00 €/t“ wird durch den Betrag „93,00 €/t“ 

ersetzt. 
 
 

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
 
aa) In Buchstabe a) der Betrag „20,00 €/Anlieferung“ durch den 

Betrag „21,00 €/Anlieferung“ ersetzt. 
 



bb) In Buchstabe b) wird der Betrag „68,00 €/Anlieferung“ durch den 
Betrag „61,00 €/Anlieferung“ ersetzt. 

 
cc) In Buchstabe c) wird der Betrag „44,00 €/Anlieferung“ durch den 

Betrag „40,00 €/Anlieferung“ ersetzt. 
 
dd) In Buchstabe j) wird der Betrag „11,00 €/Anlieferung“ durch den 

Betrag „10,00 €/Anlieferung“ ersetzt. 
 
ee) In Buchstabe m) wird der Betrag „25,00 €/Anlieferung“ durch den 

Betrag „22,00 €/Anlieferung“ ersetzt. 
 
ff) In Buchstabe o) wird der Betrag „23,00 €/Anlieferung“ durch den 

Betrag „21,00 €/Anlieferung“ ersetzt. 
 
gg) In Buchstabe p) wird der Betrag „43,00 €/Anlieferung“ durch den 

Betrag „13,00 €/Anlieferung“ ersetzt. 
 
hh) In Buchstabe q) wird der Betrag „13,00 €/Anlieferung“ durch den 

Betrag „15,00 €/Anlieferung“ ersetzt. 
 
ii) In Buchstabe r) wird der Betrag „20,00 €/Anlieferung“ durch den 

Betrag „38,00 €/Anlieferung“ ersetzt. 
 
jj) In Buchstabe s) wird der Betrag „24,00 €/Anlieferung“ durch den 

Betrag „25,00 €/Anlieferung“ ersetzt. 
 

d) Abs. 4a wird wie folgt geändert: 
 
aa) Der Betrag „11,00 €/Anlieferung“ wird durch den Betrag „10,00 € 

/Anlieferung“ ersetzt. 
 

 
 

Artikel II 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. 

 
 
Buseck, den 15. Dezember 2025 
 
 

Landkreis Gießen 
Der Kreisausschuss 

 
 
 
 

Anita Schneider 
Landrätin 


